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Wohnung zur Vergeben: 

Im Gebäude Jägerweg 23b der VLW wird mit Oktober 
2012 eine Wohnung neu durch die Gemeinde vergeben. 
Die Wohnung weist eine Fläche von 70 m², aufgeteilt auf 
2 Zimmer und die erforderlichen Nebenräume (Küche, 
Bad/WC, Abstellraum) sowie eine Loggia, auf. Die 
Warmmiete beträgt € 471,-. Als Einmalzahlung sind € 
2.647,10 zu leisten (Kaution, Vergebührung).  

Bei Interesse bitte beim Gemeindeamt Aschach melden 
(Hr. Grünseis oder Fr. Harbauer).   

Gegenstand:  

Flächenwidmungsänderung 

 

Kundmachung 
 

Der vom Gemeinderat am 13. Februar 2012 beschlos-

sene Änderungsplan Nr. 5 zum Flächenwidmungs-

plan Nr. 2 der Marktgemeinde Aschach a. d. Donau 

(Seveso-II-Ausweisung Firma Agrana) wird hiermit 

gemäß § 34 (1) und (5) Oö. ROG 1994, LGBl. Nr. 

114/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 1/2007 in Verbindung mit 

§ 94 der Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 

91/1990 i.d.F LGBl. Nr. 137/2007 als Verordnung der 

Gemeinde kundgemacht. 

Der gegenständliche Plan ist mit Ablauf der zweiwöchi-

gen Kundmachungsfrist folgenden Tages rechtswirk-

sam und liegt auch nach Inkrafttreten während der 

Amtsstunden beim Marktgemeindeamt Aschach a. d. 

Donau zur Einsichtnahme auf. 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

(Ing. Friedrich Knierzinger) 

Vom Elternverein wurde der Wunsch nach einer Schutzweg-
lösung im Bereich der Kreuzung Grünauerstraße—
Siernerstraße an die Gemeinde herangetragen. Wir haben des-
halb mit der Aufsichtsbehörde und dem verkehrstechnischen 
Sachverständigen des Landes Oö. die Möglichkeit einer sol-
chen Einrichtung besprochen. Da sich dieser Bereich inner-
halb der 30 km/h-Zone befindet, die als verkehrsberuhigte 
Zone gilt, können in diesem Bereich keine Schutzwege ver-
ordnet werden. Der Sachverständigen hat aber Alternativ-
Varianten aufgezeigt, um die Überquerung der Kreuzung zu 
erleichtern. Der Bauausschuss wird in seiner nächsten Sitzung 
eine dieser Varianten zur Umsetzung auswählen. Wir infor-
mieren darüber in der nächsten Gemeindezeitung bzw. in ei-
nem gesonderten Infoblatt. 

Bei dieser Besprechung wurde auch eine mögliche Lösung für 
den Radverkehr in der Abelstraße besprochen. Radfahren ge-
gen die Einbahn widerspricht der Straßenverkehrsordnung 
und wäre nur mittels eines durchgängig abgegrenzten Rad-
fahrstreifens von mindestens 1,5 m Breite möglich. Diese 
Breite steht aber nicht über die ganze Länge zur Verfügung. 
Der Verkehrssachverständige prüft derzeit, ob nicht doch eine 
Lösung gefunden werden kann. 

Aus gegebenem Anlass wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass seit 2011 im Ortsgebiet eine 30 km/h-Zone verordnet ist. 
Bitte beachten Sie im Sinne der Verkehrssicherheit diese Ge-
schwindigkeitsbeschränkung. Das Gleiche gilt für kurzfristig 
verordnete Fahrverbote bei Baustelle etc.!  

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit 
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